
Saarland: Bildungsurlaub für Jägerausbildung AJN  

Jägerausbildung und Falknerausbildung der AJN (zertifizierte Akademie für Jagd & 

Naturschutz) wird als Bildungsurlaub im Saarland anerkannt. 

Freistellungsbescheinigungen für Bildungsurlaub können nur vom Ministerium anerkannte 

Institutionen für ihre Ausbildung auszustellen. Die AJN wurde hierzu befugt. 

Mit Bildungsurlaub können Sie eigene Urlaubstage sparen und bekommen dafür bis zu 6 

Tage zusätzlich Bildungsurlaub von ihrem Arbeitgeber. 

 Für die ersten beiden Tage besteht ein Anspruch auf bezahlte Freistellung. Ab dem dritten 

Tag müssen Beschäftigte zur Hälfte eigene arbeitsfreie Zeit (arbeitsfreie Tage, Urlaub oder 

Überstunden) einbringen. 

Nach der verbindlichen Anmeldung zur Jägerprüfung bekommen Sie (auf Antrag)  von der 

AJN eine Kopie des Nachweises über die Freistellungsfähigkeit des Jagdkurses und 

beantragen eine Freistellung beim ihrem Unternehmen. 

Dem Antrag sind die Bescheinigungen der AJN beizufügen. 

 

Bei Fragen zur Freistellung für berufliche Weiterbildung: 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie 

 

Wie erfolgt die Antragstellung?  

 Akademie für Jagd & Naturschutz - Eine Jagdschule, die Freistellungsbescheide 

ausstellen darf 

 

 

 

https://weiterbildungsportal.saarland/weiterbildung-privatpersonen/foerderung/bildungsfreistellung#collapse-75-6
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/weiterbildung/Artikel_Einrichtungen_mit_BF_Bescheinigungen/einrichtungen-bescheinigung-freistellung
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/weiterbildung/Artikel_Einrichtungen_mit_BF_Bescheinigungen/einrichtungen-bescheinigung-freistellung

